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an das kirchliche Institut, und als Inkorporation tritt auch hier "die für 
immer geltende Verleihung des Pfarrbenefiziums" dazu. Aud1 die Einverlei­
bung bischöflicher Pfarrkirchen hat die Abtretung der Patronats- und Ver­
mögensrechte zur Voraussetzung, wenn sie praktisch in solchen Fällen auch 
mit der Inkorporation verbunden wird. Wieweit diesen Beobachtungen all­
gemeine Geltung zukommt, bleibt abzuwarten, jedenfalls ist aber die For­
schung über die begrifflid1en und historischen Beziehungen zwischen Eigen­
kirchenrecht, Patronat und Inkorporation neu in Fluß gekommen. 

Hans Theod. Ho e der a t h, foremiJ eccleJia, ZRG. KA. 36 (1950) 390 bis 
399, weist an nordwestdeutschen Beispielen nach, daß unter diesem Ausdruck 
nidu .eine Marktkirme, sondern eine Sendkird1e zu verstehen ist. T. S. 

Ake L j u n g f o r s, Mötet i Skänninge 1248, Kyrkohist. :\rsskr. 50 (Upp­
sala 1950) 1-32. - Die Synode von Skänninge vollendete die Eingliederung 
Schwedens in die Organisation der röm. Kirche durch die Besmlüsse, die hier 
unter Vorsitz des Kardinallegaten Wilh. von Sabina gefaßt wurden. Der be­
kannteste Beschluß ist die Einführung und strenge Einschärfung des Zölibats; 
daneben crsmeinen die Bestimmungen über den Erbgang der Geistlichen und 
über das kirmliche Eigentum, als Sid1erungen der winsmaft!ichen Grundlage 
der Kirme. Den sehr weitgehenden Ansprüchen der Kirme kam, wie Lj . hier 
feststellt, der maßgebende Mann Smwedens, Birger Jarl, entgegen, weil er in 
der damaligen innerpolitismen Situation die Unterstützung der Kirche braumte. 

Jerker Rosen, Det kanoniska förbudet att avsöndra fast egendom, Scan­
dia XX, 1 (Lund 1950) 98-108.- Das Verbot, kirmlimes Eigentum zu ver­
äußern, hat sich seit dem 13. Jh. auch in Srnweden durrngesetzt und zur 
rasrnen Vermehrung des K irrnenbesitzes beigetragen; im ganzen Norden ist 
nam dem kanonisrnen Beispiel gegen Ende des 13. Jh.s aud1 das entsprernende 
Verbot der Entfremdung von Krongut narnweisbar. A. V. B. 

5. Sozial- und Wirtschaftsgeschid1te 

Die Abhandlung von A. V u c in ich , The Soviet theory of social deve­
lopment in the early middle ages, Speculum 26 (1951) 243-254, zeigt, wie 
die moderne sowjetisrne Sozialgeschirntsforsrnung über die Frühgesrnimte der 
Slawen (6. und 7. Jh.) mit Axiomen arbeitet, die von Engels stammen und 
Ietzdirn auf antiquierte Vorstellun gen des 19. Jh.s über die frühgermanisrne 
Sozialentwicklung zurückgehen. 

In den Rhein. Vjbll. 15/16 (1950/51) 258-266 habe irn an einigen Bei­
spielen "Sozial- und Winsrnaftsgesrnirntlirnes aus Dekretalen" narnzuweisen 
versurnt, um die Aufmerksamkeit auf dieses vielfarn norn unbenutzte und 
schwer übersehbare kanonistisrne Material hinzulenken. W. H. 

E. F. Ja c ob, Some recent contributions to the study of the later middle 
ages. Oxford 1951, Clarendon Press, 30 S. - Das Interesse des Vf. gilt einer­
seits der Sozial- und Winsrnaftsgesrnirnte, daneben der Gesrnirnte der po­
litisrnen Theorien und der Philosophie des Spätmittelalters (insbesondere Oc­
cam). Die Auswahl der besprornenen Literatur ist etwas willkürlirn, dorn sind 
vor allem die Hinweise auf neuere englisrne Arbeiten willkommen. F. B. 




